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Forderungen der Friedrich-Naumann-Stiftung zum Entwurf einer
Verfassung der Europa ischen Union fur einen Volksentscheid
(Vorstandsbeschluss vom 28.10.2003)

Das Subsidiarita tsprinzip sta rken, Geldwertstabilita t als Ziel der Europa ischen Union

Die Europa ische Integration gehort zu den Eckpfeiler liberaler Auüenpolitik in Deutschland. Die
Entwicklung des europa ischen Vertragswerks zu einer Verfassung, wie sie durch den Verfassungs-
konvent der EU eingeleitet wurde, wird von Liberalen entschieden begruüt. Gerade weil die Schaf-
fung einer europa ischen Verfassung ein solch grundlegender Schritt fur die Zukunft der EU ist, ist
eine sorgfa ltige Ausrichtung an liberalen Prinzipien erforderlich. Hier weist der vom Konvent vor-
gelegte Entwurf einige Schwa chen auf „  insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsverfassung und
Subsidiarita t -, die dringend der Korrektur bedurfen. Hierzu legt die Friedrich-Naumann-Stiftung 12
Forderungen vor:

1. Die Schlussbestimmungen des Konventsentwurf mussen so gefasst werden, dass uber die kunf-
tige Verfassung der Europa ischen Union die Burger direkt entscheiden, nicht de facto Regie-
rungskonferenzen und de jure Parlamente.

2. Fur einen Volksentscheid sollen nur die Teile vom “Entwurf eines Vertrages uber eine Verfassung
fur EuropaÄ vorgelegt werden, die ungefa hr dem Umfang und der Funktion von Teil I des Kon-
ventsentwurfs entsprechen.

3. Auch in der Pra ambel muss bei der Nennung der Werte die Freiheit vor der Gleichheit stehen,
wie dies auch in der Pra ambel zu “Teil II Die Charta der Grundrechte der UnionÄ und in “Art. 2:
Die Werte der UnionÄ der Fall ist.

4. Das Subsidiarita tsprinzip muss bereits in der Pra ambel und bei den Werten und Zielen der EU
ausdrucklich verankert werden.

5. In “Artikel 9: GrundprinzipienÄ  muss die Grundsatzformulierung zum Subsidiarita tsprinzip ge-
ha rtet werden: In den Bereichen mit geteilter Zusta ndigkeit darf die Union nicht Zusta ndigkei-
ten schon dann an sich ziehen, wenn sie es “besserÄ macht. Vielmehr sollte die Union nur dann
zusta ndig sein, wenn nur sie die mit einer Maünahme angestrebten Ziele erreichen kann.

6. In “Artikel 3: Die Ziele der UnionÄ muss Absatz 3 erga nzt werden:  “Die Union strebt die nach-
haltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines  ausgewogenen Wirtschaftswachstums
an, eine in hohem Maüe wettbewerbsfa hige soziale Marktwirtschaft, die auf Geldwertstabilita t,
Vollbescha ftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maü an Umweltschutz und
Verbesserung der Umweltqualita t.Ä (Erga nzung kursiv).
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7. Die in Artikel 29 unter “Kapitel II „  Sonstige Organe und EinrichtungenÄ eingeordnete Europa i-
sche Zentralbank muss als hochrangige Institution der Wa hrungsverfassung der Union und Teil
des ÄEuropa ischen System der ZentralbankenÄ einen besonderen Status erhalten. Die Unabha n-
gigkeit der Europa ischen Zentralbank und der nationalen Zentralbanken muss verla sslich gesi-
chert werden; die Verpflichtung in Art. 18 Abs. 3 zur loyalen Zusammenarbeit der Organe darf
diese Unabha ngigkeit nicht gefa hrden.

8. Der pauschale Vorrang der Unionsgesetzgebung vor der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten in
Bereichen mit geteilter Zusta ndigkeit (Art. 11 Abs. 2) wird abgelehnt. Es muss im Einzelfall
Recht der Mitgliedstaaten dem Unionsrecht vorgehen konnen.

9. Die in Art. 9 Abs. 1 verankerten “Grundsa tze der Subsidiarita t und der Verha ltnisma üigkeitÄ
mussen zweifelsfrei auch in den auf Art. 9 folgenden Artikeln verankert werden:  Arten der Zu-
sta ndigkeit (Art. 11),  Bereiche mit geteilter Zusta ndigkeit (Art. 13), Koordinierung der Wirt-
schafts- und Bescha ftigungspolitik (Art. 14), Unterstutzungs-, Koordinierungs- und Erga n-
zungsmaünahmen (Art. 16) und Flexibilita tsklausel (Art. 17).

10. Fur das Subsidiarita tsprinzip in der Wettbewerbspolitik muss die ausschlieüliche Binnenmarkt-
Zusta ndigkeit der Union fur die erforderlichen Wettbewerbsregeln klar gegenuber der geteilten
Binnenmarkt-Zusta ndigkeit abgegrenzt werden.

11. Jeder Burger der Europa ischen Union hat das Recht der Beschwerde gegen Handeln der EU-
Organe bei einem Ombudsmann, den das Europa ische Parlament beruft.

12. Die Initiative zu Verfassungsa nderungen (Art. IV-7) sollte von den Parlamenten der Mitglied-
staaten und des Europa ischen Parlaments ausgehen, nicht von den nationalen  Exekutiven  oder
der Kommission (Art. IV-7 Abs. 1). Falls eine qualifizierte Mehrheit der nationalen Parlamente
fur eine Anderung ist, entwirft eine  interparlamentarische Konferenz der Mitgliedstaaten und
des Europa ischen Parlaments die zur Ratifizierung vorgeschlagenen Anderungen.




